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Ausgangslage 

 § 13 Nr. 2 Bundeswahlgesetz: 

 § 13 Ausschluss vom Wahlrecht 

 „Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, … 

 2. derjenige, für den zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein 

 Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, 

 wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des 

 Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst, …“ 
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Kritik 

 Rund 85.000 Menschen in D betroffen 

 Automatischer Ausschluss von einem elementaren Bürgerrecht nach einem 
generalisierenden Anknüpfungsmerkmal (Vollbetreuung) 

 Betreuung und Wahlrecht stehen in keinem sachlichen Zusammenhang 

 Bürger mit Vorsorgevollmacht in gleicher Lebenssituation können wählen 

 Verstoß gegen Art. 29 UN-BRK: 

 Das Recht behinderter Menschen muss gewährleistet sein, zu wählen und gewählt 
 zu werden und damit gleichberechtigt am politischen Leben teilzunehmen. 

 In jüngster Zeit haben dazu auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
wie auch der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen klargestellt, dass ein an 
generalisierende Kriterien geknüpfter Wahlrechtsausschluss von Menschen mit 
Behinderungen gegen das Völkerrecht verstößt. 
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Gesetzes-Initiative 

 Entwurf zur Änderung der Regelung sogenannter „Überhangmandate“ im 

Jahre 2012 

 Hierzu: Positionspapier der führenden Fachverbände (u.a. Lebenshilfe, Caritas 

Behindertenhilfe, Deutscher Behindertenbeirat): Streichung des 

Wahlrechtsausschlusses 

 Initiative der Fraktionen DIE LINKE und Bündnis90/Die Grünen im Bundestag 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 

im Wahlrecht vom 30.05.2017 

 Auf TO des BT am 21.06.2017: Kurzfristige Absetzung von der TO mit den 

Stimmen von Union und SPD 

 Gesetzentwurf unterliegt der Diskontinuität – Hoffen auf nächste Wahlperiode 
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Bundesländer überholen den Bund 

 NRW und SH haben die entsprechenden Änderungen in den jeweiligen 

Landeswahlgesetzen vollzogen 

 Andere EU-Staaten wie z.B. Österreich, Großbritannien, Italien oder Finnland 

ebenfalls 
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